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 Veröffentlicht am 04.06.1996

Norm

MRG §30 Abs2 Z5 C

Rechtssatz

Eine eigene Dienstwohnung, die dem Eintrittswerber im Zeitpunkt des Todes des Mieters einer aufgekündigten

Wohnung tatsächlich zur Verfügung steht (hier: eine Hausbesorgerdienstwohnung), ist bei aufrechtem Dienstverhältnis

als rechtlich gleichwertige Wohnmöglichkeit anzusehen; es liegt demnach am Eintrittswerber, zu behaupten und zu

beweisen, daß mit dem Verlust der Dienstwohnung in absehbarer Zeit zu rechnen sei.
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